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Der rechtsverbindliche Text der Unfallverhütungsvorschrift ist 
grau hinterlegt. 
 
Die Hinweise geben vornehmlich an, wie die in der Unfallverhü-
tungsvorschrift normierten Schutzziele erreicht werden können. 
Sie schließen andere, mindestens ebenso sichere Lösungen 
nicht aus oder enthalten darüber hinaus weitere Erläuterungen 
zu dieser Unfallverhütungsvorschrift. 
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I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Grundsätze 

(1) Der Unternehmer hat zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrank-
heiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und für eine wirksame 
Erste Hilfe Maßnahmen zu treffen, die dieser Unfallverhütungsvorschrift und 
den für ihn sonst geltenden Unfallverhütungsvorschriften entsprechen. 

Hinweis zu Absatz 1 
1. Aufgrund einer Analyse der mit der jeweiligen Tätigkeit verbundenen Gefahren 
ermittelt der Unternehmer die zu treffenden Maßnahmen (Gefährdungsbe-
urteilung). Hierzu gehören z. B. die Bereitstellung von Betriebsanweisungen für 
einen sicheren Arbeitsablauf und die Aufstellung sicherer Bereitstellungs- und Be-
nutzungskriterien für die im Unternehmen eingesetzten bzw. vorhandenen Ar-
beitsmittel, Gefahrstoffe und biologische Arbeitsstoffe. 
Bezüglich der Benutzung von Arbeitsmitteln hat er dabei insbesondere die Ge-
fährdungen zu berücksichtigen, die mit der Benutzung des Arbeitsmittels selbst 
verbunden sind und die am Arbeitsplatz durch Wechselwirkungen der Arbeitsmit-
tel untereinander oder mit Arbeitsstoffen oder der Arbeitsumgebung hervorgerufen 
werden. Bei der Festlegung der Maßnahmen sind für die Bereitstellung und Be-
nutzung von Arbeitsmitteln auch die ergonomischen Zusammenhänge zwischen 
Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Arbeitsorganisation, Arbeitsablauf und Arbeitsaufgabe 
zu berücksichtigen; dies gilt insbesondere für die Körperhaltung, die Beschäftigte 
bei der Benutzung der Arbeitsmittel einnehmen müssen. 
2. Die sonst geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind die von der Vertreter-
versammlung der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft beschlossenen Un-
fallverhütungsvorschriften. 

(2) Enthalten die Unfallverhütungsvorschriften nach Absatz 1 für bestimmte 
Arbeitsverfahren oder Tätigkeiten keine Regelungen, so sind die allgemein 
anerkannten ergonomischen, sicherheitstechnischen und arbeitsmedizini-
schen Regeln zu beachten. 

Hinweis zu Absatz 2 
1. Zum staatlichen Arbeitsschutzrecht, das darüber hinaus in Betrieben mit Be-
schäftigten im Sinne von § 2 Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz zu beachten ist, gehö-
ren z. B. die in Anlage 3 „Verzeichnis der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften 
und der Vorschriften und Regeln der gewerblichen Berufsgenossenschaften“ auf-
geführten Vorschriften. 
2. Allgemein anerkannte Regeln für bestimmte Arbeitsverfahren oder Tätigkeiten 
in diesem Sinne können z. B. in den Unfallverhütungsvorschriften der gewerbli-
chen Berufsgenossenschaften enthalten sein. Beispiele hierfür sind in Abschnitt 4 
„Verzeichnis der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften und der Vorschriften und 
Regeln der gewerblichen Berufsgenossenschaften nach § 1 Absatz 2“ zusam-
mengestellt. 
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(3) Soweit in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere in Arbeitsschutz-
vorschriften, Anforderungen gestellt werden, bleiben diese Rechtsvorschrif-
ten unberührt. 

(4) Tritt bei einer Einrichtung ein Mangel auf, durch den für die Versicherten 
sonst nicht abzuwendende Gefahren entstehen, hat der Unternehmer die 
Einrichtung stillzulegen und die Weiterbenutzung durch geeignete Mittel 
auszuschließen. 

Hinweis zu Absatz 4 
1. Einrichtungen in diesem Sinne sind z. B. technische Arbeitsmittel, Arbeitsstät-
ten, bauliche Anlagen und Einrichtungen, elektrische Anlagen und Betriebsmittel. 
2. Die Unfallverhütungsvorschriften gelten auch dann, wenn die im Unternehmen 
benutzten Einrichtungen einem anderen gehören, sofern in oder mit ihnen Versi-
cherte des Unternehmens beschäftigt werden oder mit deren Gefährdung gerech-
net werden muss. 

(5) Kann auf gefährliche Betriebs- und Arbeitsstoffe nicht verzichtet werden, 
muss der Unternehmer sicherstellen, dass nur solche Stoffe verwendet wer-
den, die nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand Sicherheit und Gesund-
heit am wenigsten beeinträchtigen. 

(6) Soweit nachfolgend in dieser und den sonst geltenden Unfallverhü-
tungsvorschriften nicht anders bestimmt, gelten diese Vorschriften für alle 
Versicherten, soweit staatliches Arbeitsschutzrecht übernommen oder als 
entsprechend anwendbar erklärt wird, jedoch nicht für Beschäftigte im Sin-
ne von § 2 Absatz 2 ArbSchG. 

Hinweis zu Absatz 6 
1. Versicherte im Sinne dieser und den sonst geltenden Unfallverhütungs-
vorschriften sind auch die Unternehmer. 
2. Hinsichtlich der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG wird auf die Unfall-
verhütungsvorschrift „Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung“ 
(VSG 1.2) § 2 Absatz 2 verwiesen. 
3. Diese und die sonst geltenden Unfallverhütungsvorschriften können im Sinne 
der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) zur Konkretisierung 
staatlicher Arbeitsschutzvorschriften herangezogen werden. 

§ 2 Übertragung von Arbeiten 

Bei der Übertragung von Arbeiten an Versicherte des Unternehmens hat der 
Unternehmer zu beachten, dass die Versicherten befähigt sind, die für die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei diesen Arbeiten geltenden Be-
stimmungen und Maßnahmen einzuhalten und durchzuführen. 



VSG 
1.1 

 

 6 

Hinweis zu § 2 
1. Die Befähigung von Versicherten kann z. B. eingeschränkt sein durch fehlende 
Fachkunde, fehlende geistige und körperliche Reife, Gebrechen oder Körperbe-
hinderung (z. B. Schwerhörigkeit, unausgeglichene Kurzsichtigkeit) oder durch 
eine Suchtkrankheit. 
2. Besondere Gefährdungen können z. B. auftreten bei Tätigkeiten in Gräbereien, 
bei Abbrucharbeiten, beim Umgang mit Bullen, beim Führen von Gabelstaplern 
oder Kranen sowie bei Arbeiten an Holzbearbeitungs- und Holzverarbeitungsma-
schinen. 
3. Bezüglich der Beschäftigung Jugendlicher mit dem Führen von Erdbaumaschi-
nen, Motorsägen und Freischneidern wird auf die Unfallverhütungsvorschrift 
„Technische Arbeitsmittel“ (VSG 3.1) verwiesen. 
4. Bezüglich der Beschäftigung Jugendlicher in Forstbetrieben wird auf die Un-
fallverhütungsvorschrift „Forsten“ (VSG 4.3) verwiesen. 
5. Bezüglich der Beschäftigung Jugendlicher mit Gefahrstoffen wird auf die Unfall-
verhütungsvorschrift „Gefahrstoffe“ (VSG 4.5) verwiesen. 
6. Bezüglich der Beschäftigung Jugendlicher mit Baumarbeiten wird auf die Un-
fallverhütungsvorschrift „Gartenbau, Obstbau und Parkanlagen“ (VSG 4.2) verwie-
sen. 

§ 3 Unterweisung der Versicherten 

Der Unternehmer hat die Versicherten über die bei ihren Tätigkeiten auftre-
tenden Gefahren sowie über die Maßnahmen zu ihrer Abwendung vor der 
Beschäftigung, danach in angemessenen Zeitabständen, mindestens jedoch 
einmal jährlich und bei Veränderungen in ihrem Arbeitsbereich, zu unter-
weisen. Die Unterweisung umfasst Maßnahmen zur Verhütung von Arbeits-
unfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren so-
wie Anweisungen und Erläuterungen, die den Arbeitsplatz, den Aufgabenbe-
reich, den Einsatz persönlicher Schutzausrüstung und die Erste Hilfe betref-
fen. 

Hinweis zu § 3 
Als Grundlage für die Unterweisung können u. a. die Gefährdungsbeurteilung für 
den Arbeitsplatz und die den Erzeugnissen beigefügten Informationen der Herstel-
ler dienen. 

§ 4 Übertragung von Pflichten 

(1) Überträgt der Unternehmer die ihm aus den Unfallverhütungsvorschriften 
und den anderen Rechtsvorschriften obliegenden Pflichten, so hat dies 
schriftlich zu erfolgen. In der Übertragung sind Verantwortungsbereiche und 
Befugnisse zu beschreiben; sie ist vom Verpflichteten zu unterzeichnen. Ei-
ne Ausfertigung der schriftlichen Übertragung ist dem Verpflichteten aus-
zuhändigen. 
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Hinweis zu Absatz 1 
Bezüglich der schriftlichen Übertragung der Pflichten wird auf das Muster in Anla-
ge 1 „Übertragung von Unternehmerpflichten“ verwiesen. 

(2) Der Unternehmer muss den verpflichteten Personen die Teilnahme an 
Ausbildungsveranstaltungen auf dem Gebiet der Verhütung von Arbeitsun-
fällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren unter 
Berücksichtigung der betrieblichen Belange ermöglichen. 

(3) Ist der Versicherte aus dem Unternehmen ausgeschieden, in dem er eine 
Tätigkeit ausgeübt hat, die den Arbeitgeber verpflichtet, nachgehende Un-
tersuchungen gemäß der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV) anzubieten, kann der Arbeitgeber diese Verpflichtung mit Ein-
willigung der betroffenen Person auf die zuständige Berufsgenossenschaft 
übertragen. 

Hinweis zu Absatz 3 
Auf § 5 Absatz 3 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) 
wird hingewiesen. 

§ 5 Vergabe von Aufträgen 

Erteilt der Unternehmer den Auftrag, 

1. Einrichtungen zu planen, herzustellen, zu ändern oder instand zu setzen, 

2. Arbeitsverfahren zu planen oder zu gestalten, 

so hat er dem Auftragnehmer schriftlich aufzugeben, die in § 1 Absätze 1 bis 
3 bezeichneten Vorschriften und Regeln zu beachten. 

Hinweis zu § 5 
Bezüglich der schriftlichen Beauftragung wird auf das Muster in Anlage 2 „Auf-
tragserteilung – Verpflichtung“ verwiesen. 

§ 6 Besichtigung des Unternehmens durch den Technischen 
Aufsichtsdienst und Erlass von Anordnungen 

(1) Der Unternehmer hat 

1. die Besichtigung seines Betriebes durch Aufsichtspersonen zu ermögli-
chen und auf Verlangen diese dabei zu begleiten oder durch einen geeigne-
ten Vertreter begleiten zu lassen, 

2. den Aufsichtspersonen auf Verlangen Bescheinigungen vorzulegen, die 
aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften und anderer Rechtsvorschriften 
zu beschaffen sind und die die Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren betreffen, 
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3. die Aufsichtspersonen zu unterstützen, soweit dies zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlich ist. 

Hinweis zu Ziffer 1 
1. Aufsichtspersonen in diesem Sinne sind z. B. Technische Aufsichtsbeamte und 
Betriebsrevisoren. 

2. Auf § 19 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) wird hingewiesen. 

Hinweis zu Ziffer 2 
1. Bescheinigungen in diesem Sinne sind z. B. Genehmigungen, Erlaubnisse, 
Prüfbescheinigungen, schriftliche Auftragsbestätigungen. 
2. Zu den Bescheinigungen, die nach den Unfallverhütungsvorschriften zu be-
schaffen sind, gehören z. B. 
− die schriftlichen Bestellungen und die Berichte und Bescheinigungen nach der 

Unfallverhütungsvorschrift „Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Be-
treuung“ (VSG 1.2), 

− die Prüfberichte der Elektrofachkraft nach der Unfallverhütungsvorschrift „Elekt-
rische Anlagen und Betriebsmittel“ (VSG 1.4), 

− Ergebnisse der Prüfung durch Sachkundige/befähigte Personen nach der Un-
fallverhütungsvorschrift „Gewächshäuser“ (VSG 2.6), 

− Ergebnisse der Prüfung durch Sachkundige/befähigte Personen nach der Un-
fallverhütungsvorschrift „Technische Arbeitsmittel“ (VSG 3.1), 

− Ergebnisse der Prüfung durch Sachkundige/befähigte Personen nach der Un-
fallverhütungsvorschrift „Friedhöfe und Krematorien“ (VSG 4.7). 

3. Zu den Bescheinigungen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu beschaffen 
sind, gehören z. B. 
− die behördliche Betriebserlaubnis nach der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ord-

nung (StVZO) für 

• Kraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr 
als 6 km/h, soweit diese für den Betrieb auf öffentlichen Straßen bestimmt 
sind, 

• Transportanhänger, die hinter Kraftfahrzeugen mit einer bauartbedingten 
Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h mitgeführt werden, 

• selbstfahrende Arbeitsmaschinen, 

• land- oder forstwirtschaftliche Arbeitsgeräte über 3 t zulässigem Gesamtge-
wicht, 

− Prüfergebnisse von zugelassenen Überwachungsstellen und befähigten Perso-
nen über die Prüfung von Druckbehältern nach der Betriebssicherheitsverord-
nung, 

 Prüfergebnisse von zugelassenen Überwachungsstellen über die Prüfung von 
Aufzügen nach der Betriebssicherheitsverordnung, 

 Prüfergebnisse von befähigten Personen über die Prüfung von technischen 
Arbeitsmitteln nach der Betriebssicherheitsverordnung. 
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(2) Erlässt die Berufsgenossenschaft eine Anordnung und setzt sie hierbei 
eine Frist, innerhalb der die Maßnahmen zu treffen sind, so hat der Unter-
nehmer nach Ablauf der Frist auf Verlangen mitzuteilen, ob er die Maßnah-
men getroffen hat. 

§ 7 Sicherheitsbeauftragte 

(1) In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat der Unter-
nehmer einen Sicherheitsbeauftragten zu bestellen. In Unternehmen mit be-
sonderen Gefahren für Leben und Gesundheit kann die Berufsgenos-
senschaft anordnen, dass ein Sicherheitsbeauftragter auch bei weniger als 
20 Beschäftigten zu bestellen ist. 

(2) Der Unternehmer hat den zu bestellenden Sicherheitsbeauftragten die 
Gelegenheit zu geben, ihre Aufgaben zu erfüllen, insbesondere in ihrem Be-
reich an den Betriebsbesichtigungen und Unfalluntersuchungen der Auf-
sichtspersonen teilzunehmen. Den Sicherheitsbeauftragten sind auf Ver-
langen die Ergebnisse der Betriebsbesichtigungen und Unfalluntersuchun-
gen zur Kenntnis zu geben. 

Hinweis zu Absatz 2 
Auf § 22 SGB VII wird hingewiesen. 

§ 8 Pflichten der Versicherten 

(1) Die Versicherten haben nach ihren Möglichkeiten alle Maßnahmen zur 
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren sowie für die Erste Hilfe zu unterstützen und die entspre-
chenden Anweisungen des Unternehmers zu befolgen. 

(2) Die Versicherten dürfen Einrichtungen und Arbeitsstoffe nur bestim-
mungsgemäß verwenden. 

(3) Die Versicherten dürfen Einrichtungen und Arbeitsstoffe nicht unbefugt 
betreten oder benutzen. 

(4) Stellt ein Versicherter fest, dass eine Einrichtung sicherheitstechnisch 
nicht einwandfrei ist, so hat er diesen Mangel unverzüglich zu beseitigen. 
Gehört dies nicht zu seiner Arbeitsaufgabe oder verfügt er nicht über Sach-
kunde, so hat er den Mangel dem Vorgesetzten zu melden. 

(5) Absatz 4 gilt entsprechend, wenn der Versicherte feststellt, dass 

1. Arbeitsstoffe sicherheitstechnisch nicht einwandfrei verpackt, gekenn-
zeichnet oder beschaffen sind 

oder 

2. das Arbeitsverfahren oder der Arbeitsablauf sicherheitstechnisch nicht 
einwandfrei gestaltet bzw. geregelt ist. 
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II. Zusätzliche Bestimmungen für Betriebsanlagen und 
für Betriebsregelungen 

§ 9 Arbeitsplätze 

(1) Der Unternehmer muss sicherstellen, dass Arbeitsplätze so eingerichtet 
und beschaffen sind und so erhalten werden, dass ein sicheres Arbeiten 
möglich ist. 

Hinweis zu Absatz 1 
Aus dieser Vorschrift folgt u. a., dass 
1. Material, Geräumigkeit, Festigkeit, Standsicherheit, Oberfläche, Trittsicherheit, 
Beleuchtung, Belüftung, Umwelteinflüsse und Einfluss Dritter berücksichtigt wer-
den, 
2. Arbeitsplätze z. B. nicht einstürzen, umkippen, einsinken oder abrutschen kön-
nen, 
3. Arbeiten an übereinanderliegenden Stellen nicht gleichzeitig ausgeführt wer-
den, sofern nicht die unten liegenden Arbeitsplätze und Verkehrswege gegen her-
abfallende oder abrollende Gegenstände und Massen geschützt sind. 

Im Übrigen wird auf die Unfallverhütungsvorschrift „Arbeitsstätten, bauliche Anla-
gen und Einrichtungen“ (VSG 2.1) verwiesen. 

(2) Der Unternehmer muss sicherstellen, dass Arbeiten auf dem Wasser von 
Wasserfahrzeugen aus durchgeführt werden, die gegen Abtreiben gesichert 
sind und ausreichende Tragfähigkeit und Stabilität besitzen. 

Hinweis zu Absatz 2 

Wasserfahrzeuge in diesem Sinne sind z. B. Pontons, Flöße und ähnliche 
Schwimmkörper. 

(3) Bei Arbeiten an und auf Gewässern, bei denen die Gefahr des Ertrinkens 
besteht, haben sich Versicherte gegen Hineinstürzen zu sichern. Ist dies 
aufgrund der Eigenart und des Fortgangs der durchzuführenden Arbeiten 
nicht möglich, sind andere Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. 

Hinweis zu Absatz 3 

Andere Sicherungsmaßnahmen sind z. B. das Tragen von Schwimmwesten oder 
Schwimmkragen. 
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§ 10 Heizungsanlagen, Dampf- und Warmlufterzeuger 

(1) Der Unternehmer muss sicherstellen, dass bei Heizungsanlagen, Dampf- 
und Warmlufterzeugern eine Betriebsanweisung am Aufstellungsort deutlich 
sichtbar angebracht wird, die mindestens folgende Angaben enthalten 
muss: 
− Hinweise für die Bedienung und Wartung 
− Verhalten bei Störungen 
− Maßnahmen bei längerer Abwesenheit 
− Maßnahmen bei Frostgefahr 

Hinweis zu Absatz 1 
Als Betriebsanweisung können die Gebrauchsanweisung und die Wartungsan-
leitung des Herstellers verwendet werden. 

(2) Heizungsanlagen, Dampf- und Warmlufterzeuger müssen gefahrlos be-
trieben, Heizräume in ordnungsgemäßem Zustand gehalten werden. 

Hinweis zu Absatz 2 
Zum gefahrlosen Betrieb gehört z. B., dass 
− die Anlagen regelmäßig überwacht werden, 
− die Anlagen, die saisonbedingt eingesetzt werden, jeweils vor der Inbetrieb-

nahme überprüft werden, 
− die Gebrauchsanweisung des Herstellers beachtet wird, 
− keine brennbaren Materialien im Heizraum gelagert werden. 

§ 11 Heiz- und Wärmegeräte 

Der Unternehmer muss sicherstellen, dass 

1. Heiz- und Wärmegeräte während des Betriebes ausreichend beaufsichtigt 
und so angebracht werden, dass brennbare Gegenstände nicht entzündet 
werden können, 

2. ortsveränderliche Heizgeräte an einer sicheren Aufhängevorrichtung befe-
stigt oder standfest aufgestellt sind. 

Hinweis zu Ziffer 2 

Die Aufhängevorrichtung kann als sicher angesehen werden, wenn sie das Fünf-
fache der Gerätemasse, mindestens aber 10 kg tragen kann. 

§ 12 Berauschende Mittel 

(1) Versicherte dürfen sich durch Alkohol oder andere berauschende Mittel 
nicht in einen Zustand versetzen, durch den sie sich selbst oder andere ge-
fährden können. 
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(2) Versicherte, die infolge Alkohols oder anderer berauschender Mittel nicht 
mehr in der Lage sind, ihre Arbeit ohne Gefahr für sich oder andere auszu-
führen, dürfen mit Arbeiten nicht beschäftigt werden. 

§ 13 Lärm am Arbeitsplatz 

(1) Der Unternehmer muss unter Berücksichtigung der Lärmminderungs-
technik sicherstellen, dass 
− Arbeitsstätten so eingerichtet sind 
und 
− Arbeitsverfahren so gestaltet und angewandt werden 
und 
− Maschinen, Geräte, Werkzeuge, technische Anlagen und Fahrzeuge so 

beschaffen sind und betrieben werden, 

dass auf die Versicherten kein Lärm einwirkt, der das Gehör schädigt oder 
zu lärmbedingten Unfallgefahren führt. 

Hinweis zu Absatz 1 
Auf die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) 
wird hingewiesen. 
Bezüglich des Schalldruckpegels von technischen Arbeitsmitteln wird auf die Ge-
brauchsanweisung hingewiesen. 

(2) Lässt sich beim gegenwärtigen Stand der Technik Lärm, der gehörschä-
digend ist oder zu lärmbedingten Unfallgefahren führt, nicht vermeiden, sind 
zusätzlich Lärmminderungsmaßnahmen durchzuführen. 

Hinweis zu Absatz 2 
Als Lärmminderungsmaßnahmen kommen z. B. in Betracht: 
− Lärmminderung auf den Übertragungswegen, z. B. durch Kapselung und Kör-

perschallisolierung der Schallquelle, Abschirmwände und schallschluckende 
Raumauskleidung, Schalldämpfer, 

− Lärmminderung am Arbeitsplatz durch schallgedämmte Kabinen, Boxen, Ni-
schen usw., 

− räumliche oder zeitliche Verlegung lärmintensiver Arbeiten. 

(3) Ist trotz Lärmminderungsmaßnahmen ein Beurteilungspegel über 
85 dB(A) nicht vermeidbar, so müssen persönliche Schallschutzmittel be-
reitgestellt und benutzt werden. 
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Hinweis zu Absatz 3 
1. Der Beurteilungspegel kennzeichnet die Wirkung eines Geräusches auf das 
Gehör. Er ist der Pegel eines für die Dauer einer achtstündigen Arbeitsschicht 
konstanten Geräusches oder, bei zeitlich schwankendem Pegel, der diesem 
gleichgesetzte Pegel. 
2. Auf die Regel „Benutzung von Gehörschutz“ (DGUV Information 112-194) wird 
hingewiesen. 
3. Bezüglich der Auswahl von persönlichen Schallschutzmitteln wird auf § 14 ver-
wiesen. 
4. Bezüglich der Bereitstellung und Benutzung von persönlichen Gehörschutzmit-
teln wird auf die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung hingewiesen. 

§ 14 Persönliche Schutzausrüstung 

(1) Der Unternehmer hat geeignete persönliche Schutzausrüstung unent-
geltlich zur Verfügung zu stellen, wenn die Gefahren für Sicherheit und Ge-
sundheit am Arbeitsplatz nicht durch technische oder organisatorische 
Maßnahmen vermieden oder ausreichend begrenzt werden können. 

Hinweis zu Absatz 1 
1. Als persönliche Schutzausrüstung im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift 
gilt jede Ausrüstung, die dazu bestimmt ist, von Versicherten zur Abwehr oder 
Minderung von Gefahren für Sicherheit und Gesundheit am Körper oder an Kör-
perteilen getragen oder gehalten zu werden, sowie jede mit demselben Ziel ver-
wendete und mit der persönlichen Schutzausrüstung verbundene Zusatzausrü-
stung. 
2. Bezüglich der Anforderungen an persönliche Schutzausrüstung wird auf Anlage 
4 „Verzeichnis der Normen“ verwiesen.  
3. Persönliche Schutzausrüstung kann für folgende Arbeiten bzw. Tätigkeitsbe-
reiche erforderlich sein: 
a) Kopfschutz 
− Fällung, Aufarbeitung, Durchforstung, Holzrücken und Baumpflegetätigkeiten 
− Arbeiten in Gruben und Steinbrüchen 
− Arbeiten im Bereich angehobener Lasten 
− Bauarbeiten, Abbrucharbeiten, Arbeiten in der Nähe von Gerüsten 
− Ausheben von Tiefgräbern 
− Lade- und Stapelarbeiten 
− Reiten und Sulkyfahren 
b) Fußschutz 
− Umgang mit Huf- und Klauentieren 
− Umgang mit handgeführten motorbetriebenen Geräten, z. B. Mähern, Fräsen, 

Freischneidern, Motorsägen 
− Forst- und Baumarbeiten 
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− Bauarbeiten, z. B. Abbrucharbeiten, Arbeiten in Gruben und Gräben, Stein-
arbeiten 

− Versetzen von Betonfertigteilen, Ladearbeiten und bei Arbeiten in Werkstätten 
− Umgang mit land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten 
Geeignetes Schuhwerk für Arbeiten in Werkstätten sowie bei Bau- und Ab-
brucharbeiten sind Schuhe mit durchtrittsicherer Sohle. 
Geeignetes Schuhwerk für Arbeiten mit der handgeführten Motorsäge sind Schu-
he mit Schutz gegen Schnitte und Profilierung im Steg. 
c) Augen und Gesichtsschutz 
− Arbeiten mit Motorsägen, Freischneidern, Heckenscheren und Reblaub-

schneidern 
− Schweiß-, Schleif- und Trennarbeiten 
− Arbeiten mit Säuren, Laugen, Pflanzenschutz, Löse- und Desinfektionsmitteln 
− Steinbearbeitung und -verarbeitung 
− Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern (Reinigungsarbeiten) 
d) Atemschutz 
− Arbeiten mit Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln 
− Auftreten von Stäuben, Aerosolen und Mikroorganismen wie Viren, Bakterien, 

Pilzen und Endotoxinen 
− Farbspritzarbeiten 
− von der Umgebungsatmosphäre unabhängiger Atemschutz bei Arbeiten in sau-

erstoffarmer Umgebung, z. B. Obstlagerstätten und Schächten 
− von der Umgebungsatmosphäre unabhängiger Atemschutz bei Arbeiten in Si-

los, Gruben und Kanälen 
− in Ställen, abhängig von der Haltungsform 
e) Gehörschutz 
− Arbeiten mit Freischneidern, Motorsägen und anderen Holzbearbeitungs-

maschinen sowie mit Laubsaug- und Laubblasgeräten 
− Übungsschießen auf Schießständen 
− Arbeiten mit Druckluftwerkzeugen 
− Füttern von Schweinen in größeren Beständen 
f) Handschutz 
− Arbeiten mit Motorsägen, Freischneidern und mobilen Zerkleinerungsma-

schinen 
− Arbeiten mit dornigen und stacheligen Pflanzen 
− Arbeiten mit Pflanzenschutzmitteln (Universal-Schutzhandschuh Pflanzen-

schutz) 
− Arbeiten mit Laugen, Säuren, Lösungsmitteln 
− Steinarbeiten 
− Arbeiten mit Drahtseilen 
− Schweiß- und Schleifarbeiten 
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− Auswechseln von Schneidwerkzeugen 
− Bauarbeiten 
g) Körperschutz 
− Arbeiten mit Pflanzenschutzmitteln (Standard-Schutzanzug Pflanzenschutz) 
− Arbeiten mit der Motorsäge (Schnittschutzhose) 
− Schweißarbeiten (Lederschürze) 
h) Warn- und Wetterschutzkleidung 
− Arbeiten an Verkehrswegen 
− Einsatz bei Treibjagden 
− Arbeiten bei Regen und Kälte 
i) Schutz gegen Absturz 
− Arbeiten an und auf Bäumen, Gebäuden, Gewässern und steilen Böschungen 
4. Bezüglich der Anforderungen an persönliche Schutzausrüstung zum Ausbrin-
gen von Pflanzenschutzmitteln wird auf die „Richtlinie für die Anforderungen an 
die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz“ des Bundesamtes für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hingewiesen. 

(2) Bei der Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung hat der Unterneh-
mer Gefahren, Expositionsdauer, arbeitsplatzspezifische Merkmale und er-
gonomische Erkenntnisse zu berücksichtigen. 

Hinweis zu Absatz 2 
1. Unter Expositionsdauer ist der Zeitraum zu verstehen, in welchem der Versi-
cherte der Gefahr ausgesetzt ist. 
2. Zu den arbeitsplatzspezifischen Merkmalen gehören z. B. Witterung, Klima, 
Beleuchtung, Verkehrslage, Alleinarbeit. 
3. Zur Umsetzung ergonomischer Erkenntnisse in diesem Sinne gehört z. B. die 
Berücksichtigung von Hygiene, Verträglichkeit und Passform. 

(3) Der Unternehmer darf nur persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung 
stellen, die den Anforderungen der achten Verordnung zum Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetz entspricht. 

Hinweis zu Absatz 3 
Sind die persönlichen Schutzausrüstungen mit CE-Kennzeichnung versehen, ist 
davon auszugehen, dass sie den Anforderungen der achten Verordnung zum Ge-
räte- und Produktsicherheitsgesetz entsprechen. 

(4) Die Versicherten haben die persönliche Schutzausrüstung bestim-
mungsgemäß zu benutzen, sich von deren ordnungsgemäßem Zustand vor 
Benutzung zu überzeugen und erkannte Mängel sofort zu melden. 
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III. Schlussbestimmungen 

§ 15 Ausnahmen 

Die Berufsgenossenschaft kann im Einzelfall auf schriftlichen Antrag des 
Unternehmers Ausnahmen von Unfallverhütungsvorschriften zulassen, 
wenn 

1. der Unternehmer eine andere, ebenso wirksame Maßnahme trifft 

oder 

2. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unverhältnismä-
ßigen Härte führen würde und die Abweichung mit dem Schutz der Versi-
cherten vereinbar ist. 

Dem Antrag ist eine Stellungnahme der Betriebsvertretung beizufügen. 

§ 16 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Absatz 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozialge-
setzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestim-
mungen des 
§ 6 Absatz 1 Ziffern 1, 2 oder Absatz 2, 
§ 10 Absatz 1, 
§ 11, 
§ 13 Absatz 3 oder 
§ 14 Absatz 3 

zuwiderhandelt. 

§ 17 Übergangs- und Ausführungsbestimmungen 

(1) Werden durch die am 01.04.2011 und später in Kraft getretenen Un-
fallverhütungsvorschriften zusätzliche oder andere Anforderungen gestellt, 
so brauchen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Unfallverhütungsvor-
schriften in Benutzung befindliche technische Arbeitsmittel, Arbeitsstätten, 
bauliche Anlagen und Einrichtungen, vorbehaltlich besonderer Übergangs-
vorschriften, diesen Anforderungen nicht zu entsprechen, soweit sie den bis 
dahin geltenden Rechtsvorschriften genügen. 

(2) Die Berufsgenossenschaft kann im Einzelfall bestimmte Anpassungs-
maßnahmen anordnen, soweit eine Einrichtung erheblich verändert wird o-
der soweit diese zur Gefahrenabwehr notwendig sind. 
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(3) Die Berufsgenossenschaft kann auch für bestimmte technische Ar-
beitsmittel, Arbeitsstätten, bauliche Anlagen und Einrichtungen sicher-
heitstechnische Maßnahmen durch eine an die Mitgliedsunternehmen ge-
richtete Allgemeinverfügung anordnen. 

§ 18 Inkrafttreten 

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. April 2011 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Unfallverhütungsvorschrift „Allgemeine Vorschriften für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz“ (VSG 1.1) vom 1. Januar 2000 in der Fassung vom 
27. Mai 2008 außer Kraft. 
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Anlage 1 
Mustervordruck zur Übertragung von Unternehmerpflichten 

Übertragung von Unternehmerpflichten 

Herrn/Frau ................................................................................................................  
werden für den Betrieb/die Abteilung*) ..................................................................  
 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
der Firma ..................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  

(Name und Sitz der Firma) 

die dem Unternehmer hinsichtlich des Arbeitsschutzes und der Unfallverhü-
tung obliegenden Pflichten übertragen, in eigener Verantwortung 
− Einrichtungen zu schaffen und zu erhalten*) 
− Anordnungen und sonstige Maßnahmen zu treffen*) 
− ärztliche Untersuchungen von Beschäftigten zu veranlassen*) 
soweit ein Betrag von ....................................... EUR nicht überschritten wird*). 
Dazu gehören insbesondere: 
 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  

.......................................................... 
Ort, Datum 

............................................................  ........................................................ 
Unterschrift des Unternehmers  Unterschrift des Verpflichteten 

                                            
*) Nichtzutreffendes streichen 
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Anlage 2 
Mustervordruck zur Auftragserteilung - Verpflichtung 

Auftragserteilung - Verpflichtung 

Die unterzeichnende Firma erklärt hiermit, dass die von ihr geplanten, her-
gestellten, geänderten oder instand gesetzten Einrichtungen sowie die ge-
planten und gestalteten Arbeitsverfahren die in der Unfallverhütungsvor-
schrift „Allgemeine Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz“ 
(VSG 1.1) der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften näher bezeich-
neten Vorschriften und Regeln erfüllen. 
 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  

(Bezeichnung der Einrichtung bzw. des Arbeitsverfahrens) 

Die Kosten hierfür sind im Preis/Angebot enthalten. 

................................................ .................................................................. 
Ort, Datum Stempel und Unterschrift 
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Anlage 3 
Verzeichnis der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften und der 
Vorschriften und Regeln der gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten 

1 Staatliche Arbeitsschutzvorschriften1) 
Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbes-
serung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der 
Arbeit (Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG) 
Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheits-
gesetz – ProdSG) 
Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz – MuSchG) 
Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz –  
JArbSchG) 
Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz – ASiG) 
Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz – ChemG) 
Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV) 
Verordnung über Baustellen (Baustellenverordnung – BaustellV) 
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persönli-
cher Schutzausrüstung bei der Arbeit (PSA-Benutzungsverordnung – PSA-BV) 
Verordnung über Arbeiten in Druckluft (Druckluftverordnung – DruckLV) 
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der manuellen Handha-
bung von Lasten bei der Arbeit (Lastenhandhabungsverordnung – LasthandhabV) 
Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV) 
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Ar-
beitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV) 
Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vib-
rationen (Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung –  
LärmVibrationsArbSchV) 
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit biologi-
schen Arbeitsstoffen (Biostoffverordnung – BioStoffV) 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) 
 

 

 

 

1) zu beziehen über die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
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2 Vorschriften, Regeln und Informationen der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften2) 

DGUV Vorschrift 38   Bauarbeiten 

DGUV Vorschrift 79   Verwendung von Flüssiggas 
DGUV Regel 114-001  Haltung von Wildtieren  
DGUV Regel 109-009  Fahrzeug-Instandhaltung 
DGUV Regel 101-001   Hochziehbare Personenaufnahmemittel 
DGUV Regel 112-190  Benutzung von Atemschutzgeräten 
DGUV Regel 100-500  Betreiben von Arbeitsmitteln 
DGUV Information 112-194 Benutzung von Gehörschutz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Zu beziehen über die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV), Berlin 
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Anlage 4 
Verzeichnis der Normen1) 

Kopfschutz  
DIN EN 397  Industrieschutzhelme, 04/2013 

Fußschutz 
DIN EN ISO 20345 Persönliche Schutzausrüstung – Sicherheitsschuhe, 04/2012 

Augen- und Gesichtsschutz 
DIN EN 166  Persönlicher Augenschutz; Anforderungen, 04/2002 

Atemschutz 
DIN EN 136 Atemschutzgeräte; Vollmasken; Anforderungen, Prüfung, 

Kennzeichnung, 04/1998 
DIN EN 140 Atemschutzgeräte; Halbmasken und Viertelmasken; Anforde-

rungen, Prüfung, Kennzeichnung, 12/1998 
DIN EN 12941 Atemschutzgeräte; Gebläsefilter mit einem Helm oder einer 

Haube; Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung, 02/2009 
DIN EN 12942 Atemschutzgeräte; Gebläsefiltergeräte mit Vollmasken, 

Halbmasken oder Viertelmasken; Anforderungen, Prüfung, 
Kennzeichnung, 02/2009 

DIN EN 149 Atemschutzgeräte; Filtrierende Halbmasken zum Schutz ge-
gen Partikeln; Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung, 
08/2009 

Gehörschutz 
DIN EN 352-1 Gehörschützer; Allgemeine Anforderungen; Teil 1: Kapselge-

hörschützer, 04/2003 

DIN EN 352-2 Gehörschützer; Allgemeine Anforderungen; Teil 2: Gehör-
schutzstöpsel, 04/2003 

DIN EN 352-3 Gehörschützer; Allgemeine Anforderungen; Teil 3: An Indust-
rieschutzhelmen befestigte Kapselgehörschützer, 04/2003 

DIN EN 352-4 Gehörschützer; Sicherheitstechnische Anforderungen und 
Prüfungen; Teil 4: Pegelabhängige Kapselgehörschützer, 
01/2006 

DIN EN 352-5 Kapselgehörschützer mit aktiver Geräuschkompensation, 
03/2006 

DIN EN 352-6 Kapselgehörschützer mit Kommunikationseinrichtung, 
04/2003 

1) Die Normen können bezogen werden beim Beuth Verlag, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin 
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DIN EN 352-7 Pegelabhängige dämmende Gehörstöpsel, 04/2003 
DIN EN 458 Gehörschützer; Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege 

und Instandhaltung; Leitfaden, 07/2016 

Handschutz 
DIN EN ISO 374-1 Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mik-

roorganismen - Teil 1: Terminologie und Leistungsanforde-
rungen für chemische Risiken, 03/2017  

DIN EN 374-2 Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mik-
roorganismen - Teil 2: Bestimmung des Widerstandes gegen 
Penetration, 03/2015 

DIN EN 16523-1 Bestimmung des Widerstands von Materialien gegen die 
Permeation von Chemikalien - Teil 1: Permeation durch eine 
flüssige Chemikalie unter Dauerkontakt, 04/2015  

DIN EN 381-7 Schutzkleidung für die Benutzung von handgeführten Ketten-
sägen; Teil 7: Anforderungen an Schutzhandschuhe für Ket-
tensägen, 09/1999 

DIN EN 388  Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken, 01/2017 
DIN EN 420 Schutzhandschuhe; Allgemeine Anforderungen und Prüfver-

fahren, 03/2010 
DIN EN 511 Schutzhandschuhe gegen Kälte, 07/2006 

Körperschutz 
DIN EN 340  Schutzkleidung; Allgemeine Anforderungen, 03/2004  
DIN EN 381-5 Schutzkleidung für die Benutzer von handgeführten Kettensä-

gen; Teil 5: Anforderungen an Beinschutz, 06/1995 
DIN EN 14605 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien; Leistungsanfor-

derungen an Chemikalienschutzanzüge mit flüssigkeitsdich-
ten (Typ 3) oder spraydichten (Typ 4) Verbindungen zwischen 
den Teilen der Kleidung, einschließlich der Kleidungsstücke, 
die nur einen Schutz für Teile des Körpers gewähren (Typen 
PB [3] und PB [4]), 08/2009 

DIN 32781 Schutzkleidung; Schutzanzüge gegen Pflanzenschutzmittel, 
08/2010 

DIN EN ISO 11611 Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren, 
11/2015 

Warn- und Wetterschutzkleidung 
DIN EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung - Prüfverfahren und Anforderun-

gen, 03/2017 
DIN EN 343 Schutzkleidung; Schutz gegen Regen, 05/2010 
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Schutzausrüstung gegen Absturz 
DIN EN 341 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; Abseilgeräte, 

09/2011 
DIN EN 353-1 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Mitlaufende 

Auffanggeräte einschließlich einer Führung - Teil 1: Mitlau-
fende Auffanggeräte einschließlich fester Führung, 12/2014 

DIN EN 353-2 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; Teil 2: Mitlau-
fende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Führung, 
09/2002 

DIN EN 354 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; Verbindungs-
mittel, 11/2010 

DIN EN 355 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; Falldämpfer, 
09/2002 

DIN EN 358 Persönliche Schutzausrüstung für Haltefunktionen und zur 
Verhinderung von Abstürzen; Haltegurte und Verbindungsmit-
tel für Haltegurte, 02/2000 

DIN EN 360 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; Höhensiche-
rungsgeräte, 09/2002 

DIN EN 361 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; Auffanggurte, 
09/2002 

DIN EN 362 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; Verbindungs-
elemente, 09/2008 

DIN EN 363 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; Auffangsyste-
me, 05/2008 
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